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Zeichenerklärung 3. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 65569/03 - (6456 Sb/03) - Entwurf
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Köln, den

mit Begründung öffentlich auszulegen.

Der Änderungsentwurf hat in der Zeit 
vom      20.05  bis  21.06.2010
nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung 
öffentlich ausgelegen.

Köln, den Köln, den

Oberbürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung über den
Beschluss der Bebauungsplan-Änderung
durch den Rat einschließlich des Hinweises
nach § 10 Abs. 3 BauGB Ist am 
                        erfolgt.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat
am     29.04.2010    beschlossen, den

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

Änderungsentwurf nach § 3 Abs. 2  BauGB

Der Stadtentwicklungsausschuss hat
am 30. 06. 2009 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 65569/03 nach 
§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB zu ändern.
Dieser Beschluss ist am 19. 08. 2009            
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Oberbürgermeister

Diese Bebauungsplan-Änderung ist vom  
Rat in seiner Sitzung am
nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung mit
Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB be-
schlossen worden.

Köln, den

Die Öffentlichkeit hat in der Zeit vom 27. 08- 
bis 10. 09. 2009 Gelegenheit zur Stellung-
nahme nach § 13a Abs. 3 Nr.2 BauGB erhalten.

Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag

" Rhein - Wohnen am Strom / Cohnenhofstraße
in Köln - Merkenich / Langel"
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Grenze der Schutzzone II

der Hochwasserschutzanlage

Hochwasserschutzanlage

Gemarkung Worringen
Flur 66

Flur 61

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind im WA-Gebiet die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO nicht zulässig.

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB werden folgende Festsetzungen nachrichtlich in das 
Plangebiet übernommen:

1. Die nach Landeswassergesetz (LWG) festgesetzte Deichschutzzone II entlang der 
Hochwasserschutzanlage des Rheins. Die Deichschutzverordnung ist zu 
beachten.

2. Die nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzte Wasserschutzzone III B des 
Wasserwerkes Weiler. Die Wasserschutzgebietsverordnung ist zu beachten.

1. Die Gebäudeaußenwand entlang der Wasserleitung DN 800 ist als wasserdichte 
Schutzwand in einer Tiefe von mindestens 1,00 m unterhalb der Rohrsohlenhöhe 
zu gründen. Zwischen dem Schutzrohr der Wasserleitung und der Gebäudewand 
ist ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. Die Baumaßnahme ist mit der 
RheinEnergie AG abzustimmen.

2. Im Rahmen der Bebauung sind besondere Vorkehrungen gegen aufsteigendes 
Grundwasser bei Rheinhochwasser einzuplanen.

3. Niederschlagswasser ist gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) örtlich zu 
versickern. Innerhalb der Deichschutzzone sind Versickerungsanlagen 
genehmigungspflichtig.

4. Vor Baubeginn ist eine Bodenuntersuchung zur Ermittlung von Kriegsaltlasten 
durchzuführen.

5. Es gilt die Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132).


